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Satzung

Freundeskreis Europäischer Modellbahner e.V.

gegründet 1981 in Nienburg an der Weser
Satzung vom 26. September 1981,
in der Fassung vom 4. April 2004,

geändert am 31. Mai 1985, 8. April 1994, 4. April 2004



§ 1 – Name und Sitz des Vereins

1. Der Verein führt den Namen „Freundeskreis Euro-
päischer Modellbahner (FREMO) e.V.“.

2. Sitz des Vereins ist Nienburg/Weser.

§ 2 – Rechtsform/Geschäftsjahr

1. Der Verein ist unter der Nummer 541 in das Vereins-
register des Amtsgerichts Nienburg eingetragen.

2. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 – Zweck und Tätigkeit des Vereins

1. Zweck des Vereins ist es, das Modellbahnerhobby,
insbesondere dessen kreativitäts- und aktivitätsbezo-
genen Aspekt sowie den persönlichen Kontakt unter
den Modellbahnern auf überregionaler und interna-
tionaler Ebene zu fördern.

2. Der Vereinszweck soll unter anderem durch folgende
Tätigkeiten erreicht werden:
a) Abhaltung von überregionalen Tagungen aktiver

Modellbahner mit folgenden Hauptpunkten:
(1) Ausstellung, Vorführung und gegebenenfalls

Prämierung des persönlichen Modellbahnschaf-
fens einzelner Mitglieder oder Mitgliedergruppen

(2)Praktische Vorführungen bestimmter Modellbau-
techniken

(3)Besuch nahe gelegener Mitgliedsanlagen
b) Aufstellen von Modul-Normen, nach denen die

Mitglieder ihre persönlichen Module, das sind
transportable Anlagenteilstücke, bauen und aus-
gestalten können, die kompatibel sind und bei
Tagungen und anderen Treffen zu größeren, betrieb-
sorientierten Anlagen zusammengefügt werden kön-
nen

c) Herausgabe einer eigenen Vereinszeitschrift mit
folgenden Hauptrubriken:
(1) Praxiserprobte Bauanleitungen
(2)Berichte über gute (möglichst bertiebsorientier-

te) Anlagen
(3)Anleitungen zur Durchführung von realistischen

Betriebsabläufen auf Modellbahnen
(4)Leserdiskussion

d) Empfehlungen für kritische Modellbahnmaße und
Normen zur Steigerung der Betriebssicherheit, der
Maßstabstreue und der Austauschbarkeit

3. Der Verein erstrebt keinen Gewinn. Etwaige Über-
schüsse dürfen nur für satzungsgemäße Vereinszwecke
verwendet und nicht als Gewinnanteile an die Mitglie-
der ausgeschüttet oder ihnen in anderer Weise zuge-
wendet werden. 

§ 4 – Beginn und Ende der Mitgliedschaft

1. Natürliche Personen können auf Antrag Mitglied wer-
den. Der Antrag auf Mitgliedschaft gilt als angenom-
men, wenn dem Antragsteller binnen dreier Monate
eine schriftliche Ablehnung nicht zugegangen ist. 

2. Die Mitgliedschaft endet
a) durch Austritt. Dieser kann nur durch schriftliche

Erklärung an den Vorstand unter Einhaltung einer
sechswöchigen Frist zum Jahresende erfolgen.

b) durch Ausschluss. Dieser erfolgt, wenn das Mitglied
den Zweck des Vereins in grober Weise zuwider-
handelt, dem Ansehen des Vereins schadet oder
gegen seine satzungsgemäßen Pflichten verstößt.
Über den Ausschluss entscheidet nach vorheriger
Anhörung des Betroffenen der Erweiterte Vorstand.
Gegen den Ausschluss kann die Entscheidung der
nächsten Mitgliederversammlung angerufen wer-
den.

c) durch Streichung von der Mitgliederliste, wenn ein
Mitglied nach zweimaliger Mahnung den Beitrag
nicht bezahlt hat.

d) durch Tod des Mitglieds.

§ 5 – Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitglieder sind verpflichtet
a) zur regelmäßigen Beitragszahlung gemäß Beitrags-

ordnung
b) zur Förderung der Vereinszwecke

2. Den Mitgliedern erwachsen aus ihrer Mitgliedschaft
folgende Rechte
a) Teilnahme an allen Tagungen und sonstigen Veran-

staltungen des Vereins
b) kostenloser Bezug der Vereinszeitung
c) Teilnahme an den Wettbewerben des Vereins

§ 6 – Beiträge

Der Verein erhebt Beiträge nach Maßgabe einer beson-
deren Beitragsordnung. Diese und die Höhe der Mit-
gliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung
beschlossen. Aufnahmegebühren können Teil der Beitrags-
ordnung sein.

§ 7 – Organe des Vereins

1. Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand im Sinne des § 26 BGB und
c) der Erweiterte Vorstand

2. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Beschluss
fassende Organ des Vereins.

3. In jedem Geschäftsjahr findet einmal eine ordentliche
Mitgliederversammlung, genannt Hauptversammlung
(HV), statt.

4. Die Hauptversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Entgegennahme und Diskussion des vom Erweiter-

ten Vorstand vorgelegten Jahresberichtes
b) Entlastung des Erweiterten Vorstandes bezüglich

Jahresrechnung und Geschäftsführung
c) Wahl der Mitglieder des Erweiterten Vorstandes

sowie Wahl von Ersatzmitgliedern (Ersatzwahl)
d) Wahl der Rechnungsprüfer für das laufende Ge-

schäftsjahr

FREMO
Satzung

Seite 2



FREMO
Satzung

Seite 3

e) Planung von Tätigkeiten zur Förderung der Vereins-
zwecke

f) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrages für das fol-
gende Geschäftsjahr

g) endgültige Entscheidung über den Ausschluss eines
Mitgliedes

h) Satzungsänderungen
i) Vereinsauflösung

5. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist mit
einer Frist von mindestens zwei Wochen einzuberu-
fen
a) auf Beschluss des Erweiterten Vorstandes
b) auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens

einem Drittel der Mitglieder an den Erweiterten
Vorstand. Es werden hierbei nur Tagesordnungs-
punkte behandelt, die Grund der Einberufung
waren.

6. Die Einladung zur Mitgliederversammlung hat schrift-
lich mit einer Frist von acht Wochen unter Bekanntgabe
der Tagesordnung zu erfolgen. Die Satzung ändern-
de Anträge müssen mindestens zehn Wochen vor der
HV beim Erweiterten Vorstand eingegangen sein; alle
anderen Anträge sollen dem Erweiterten Vorstand
zwei Wochen vorher vorliegen.

7. Die HV wählt zu Beginn einen Versammlungsleiter,
falls erforderlich einen Stellvertreter und einen Proto-
kollführer.

8. Die Mitgliederversammlung entscheidet, sofern die
Satzung nichts anderes bestimmt, mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit
gilt der Antrag als abgelehnt.

9. Über Satzungsänderungen, Auflösung des Vereins und
bei außerordentlichen Mitgliederversammlungen ist zur
Annahme eines Antrages eine 3/4 Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen notwendig.

10.Wenn ein anwesendes Mitglied dies verlangt, ist geheim
abzustimmen.

11. Über jede Mitgliederversammlung ist ein Beschluss-
protokoll anzufertigen, bei den Vereinsakten aufzu-
bewahren und den Mitgliedern in geeigneter Weise
zugänglich zu machen. Das Protokoll ist vom Proto-
kollführer und dem Präsidenten, bei seiner Verhin-
derung vom Vizepräsidenten, zu unterzeichnen.

§ 8 – Der Vorstand und der Erweiterte Vorstand

1. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus
dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und dem
Schatzmeister. Er vertritt den Verein gerichtlich und
außergerichtlich. Der Präsident hat Einzelvertretungs-
macht, der Vizepräsident und der Schatzmeister sind
nur gemeinsam vertretungsberechtigt.

2. Der Erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand im
Sinne des § 26 BGB und zwei Beisitzern. Die HV kann
beschließen, den Erweiterten Vorstand um eine gera-
de Zahl weiterer Beisitzer zu erweitern.

3. Die Mitglieder des Erweiterten Vorstandes werden
gleichzeitig für zwei Jahre gewählt. Wiederwahl ist
zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden muss bei der

nächsten HV eine Ersatzwahl stattfinden. Die Amtszeit
des Ersatzmitgliedes endet mit der des Erweiterten
Vorstandes.

4. Dem Erweiterten Vorstand obliegt die Gesamtgeschäfts-
führung und die Verwaltung des Vereinsvermögens.
Er hat die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus-
zuführen bzw. über die Ausführung und Einhaltung
zu wachen. Der Erweiterte Vorstand entscheidet über
Aufnahme und – vorbehaltlich der Befugnisse der
Mitgliederversammlung – Ausschluss von Mitgliedern.
Der Erweiterte Vorstand beruft die Mitgliederver-
sammlung ein. Der Präsident, bei seiner Verhinderung
der Vizepräsident, eröffnet die Mitgliederversammlung.

5. Sitzungen des Erweiterten Vorstandes werden vom
Präsidenten, bei dessen Verhinderung vom Vizepräsi-
denten, einberufen und geleitet. Er tagt nach Bedarf
oder wenn mindestens zwei seiner Mitglieder dies
beantragen.

6. Der Erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er
beschließt in einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit
gilt der Antrag als abgelehnt.

7. Für die Regelung seiner Tätigkeit und die interne
Aufgabenverteilung gibt sich der Erweiterte Vorstand
innerhalb zwei Monaten nach seiner Wahl eine Ge-
schäftsordnung, die den Mitgliedern zur Kenntnis zu
bringen ist.

8. Der Vorstand kann Mitglieder mit der Durchführung
bestimmter Aufgaben beauftragen und regelt ihre
Befugnisse.

9. Die Mitglieder des Erweiterten Vorstandes und ihre
Beauftragten sind ehrenamtlich tätig. Nachgewiesene
Auslagen und Spesen werden ihnen in einem von der
Mitgliederversammlung festgelegten Rahmen erstattet.

10.Über die Sitzungen des Erweiterten Vorstands ist ein
Protokoll anzufertigen, das in je einem Exemplar allen
Vorstandsmitgliedern zugestellt und bei den Vereins-
akten aufbewahrt wird.

§ 9 – Auflösung des Vereins

Ist die Auflösung des Vereins beschlossen, so hat die glei-
che Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren zu bestel-
len, die nur gemeinsam vertretungsberechtigt sind. Die
Mitgliederversammlung beschließt zugleich über die
Verwendung des Vereinsvermögens nach Tilgung aller
Verbindlichkeiten unter der Auflage, dass es unmittelbar
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Bereich
der Eisenbahn- und Modellbau-Freizeitbeschäftigung zu
verwenden ist. Die gleiche Auflage gilt im Falle der
Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner bisheri-
gen Zwecke.

§ 10 – Inkrafttreten der Satzung

Die Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung vom
26. September 1981 beschlossen, am 4. April 2004 neu
gefasst und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
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Beitragsordnung des FREMO e.V. vom 12. April 1996,
zuletzt geändert am 4. April 2004

Entsprechend § 6 der Satzung des FREMO e.V. vom 26.
September 1981, in der Fassung vom 4. April 2004, gibt
sich der Verein folgende Beitragsordnung:

1. Die Mitglieder entrichten einmal im Kalenderjahr
(Beitragsjahr) einen Mitgliedbeitrag (Jahresbeitrag).
Dessen Höhe richtet sich nach dem Beschluss der vor-
angegangenen Hauptversammlung. Ein Mitglied
bezahlt auch dann den gesamten Jahresbeitrag, wenn
seine Mitgliedschaft im Verein während des laufenden
Beitragsjahres beginnt oder endet.

2. Der Jahresbeitrag wird jeweils zu Beginn eines Beitrags-
jahres fällig. Er ist spätestens bis zum Ende des ersten
Quartals (31. März) des Beitragsjahres zu entrichten.

3. Alle Mitglieder erhalten am Ende des Vorjahres oder
zu Beginn des Beitragsjahres eine Rechnung über den
Jahresbeitrag. Neue Mitglieder erhalten bei ihrer

Aufnahme eine Rechnung über den fälligen Beitrag.
4. Ist der Jahresbeitrag nicht bis zum 31. März des Beitrags-

jahres eingegangen, so erhält das Mitglied im Laufe des
zweiten Quartals des Beitragsjahres eine erste schrift-
liche Mahnung. Wird der Mitgliedbeitrag nicht bis zum
30. September des Beitragsjahres bezahlt, erhält das säu-
mige Mitglied im Laufe des vierten Quartals eine zwei-
te schriftliche Mahnung. Ist der Mitgliedbeitrag auch
nicht bis zum 31. Dezember des Beitragsjahres entrichtet,
wird das säumige Mitglied entsprechend § 4 Ziff. 2 c)
der Satzung des FREMO e.V. von der Mitgliederliste
gestrichen.

5. In Härtefällen kann die Zahlung des Jahresbeitrages
nach Absprache zwischen Präsident und Schatzmeister
erlassen werden.

6. Die Beitragsordnung tritt mit dem 1. Januar 1997 in
Kraft.

Die Beitragsordnung ist Bestandteil der Satzung des
FREMO e.V.

Beitragsordnung des FREMO e.V.


